
FRAGEBOGEN TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG
1.  Der Sponsor / Auftraggeber der Anzeige

2.  Einrichtung, die den Sponsor letztlich kontrolliert

3.  Einrichtung, die die politische Anzeige finanziert

4.  Zeitraum, in dem die politische Anzeige veröffentlicht, zugestellt oder verarbeitet wird

5.  �Aggregierte Beträge und aggregierter Wert anderer Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienstleistungen 
für die politische Anzeige erhalten haben

6.  �Aggregierte Beträge und aggregierter Wert anderer Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienstleistungen 
für die politische Werbekampagne erhalten haben



7.  �Informationen über die Herkunft der Beträge und sonstigen Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienstleistungen erhalten haben

9.  �Die politische Anzeige steht im Zusammenhang mit

10.  �Link(s) zu der Webseite mit offiziellen Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an der Wahl 
oder dem Referendum im Zusammenhang mit der politischen Anzeige

11.  �Links zum europäischen Archiv für politische Online-Anzeigen

8.  �Methode zur Berechnung der aggregierten Beträge und des aggregierten Werts anderer Leistungen, die die Anbieter politischer 
Werbedienstleistungen für die politische Anzeige und gegebenenfalls die politische Werbekampagne erhalten haben

12.  �Wie können potenziell nicht konforme politische Anzeigen gemeldet werden? (Informationen über den Mechanismus für die Meldung 
möglicherweise nicht konformer politischer Anzeigen gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/900)

13.  �Eine frühere Veröffentlichung der politischen Anzeige bzw. einer früheren Fassung wurde aufgrund eines Verstoßes 
gegen die Verordnung (EU) 2024/900 ausgesetzt oder eingestellt

14.  �Ort, Datum, Unterschrift des Auftraggebers



Erklärung und Haftungsfreistellung im Zusammenhang mit politischen Anzeigen

Bei der Anzeige 

Auftragsnummer 

Erscheinungstermin

Handelt es sich um eine politische Werbedienstleistung gemäß Artikel 3 Nummer 5 
der Verordnung (EU) 2024/900 über die Transparenz politischer Werbung.

Der Auftraggeber bestätigt hiermit:

1.	 Der Auftraggeber verpflichtet sich, sämtliche im Zusammenhang mit der oben genannten politischen 
Anzeige gemachten Angaben vollständig, wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen zu 
machen. Zudem versichert der Auftraggeber, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen 
gemäß der Verordnung (EU) 2024/900 über die Transparenz politischer Werbung sowie die einschlägigen 
Durchführungsrechtsakte, insbesondere die Durchführungsverordnung (EU) 2025/1410, eingehalten 
werden.

2.	 Der Auftraggeber versichert, dass die politische Werbedienstleistung die Anforderungen des Artikels 5 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/900 erfüllt.

3.	 Der Auftraggeber bestätigt, dass sämtliche im Formular „TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG“ eingetrage-
nen Informationen korrekt sind. 
Bei Änderungen oder Feststellung von Fehlern verpflichtet sich der Auftraggeber, unverzüglich, vollstän-
dig und präzise die aktualisierten oder berechtigten Informationen an den Anbieter der politischen 
Werbedienstleistung sowie an den Herausgeber zu übermitteln.

4.	 Insbesondere versichert der Auftraggeber, dass die Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 
2024/900 vollständig, wahrheitsgemäß und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen 
gemacht wurden.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Herausgeber sowie dessen Vertreter und verbundenen Unterneh-
men auf Verlangen unverzüglich alle weiteren Informationen zu übermitteln, die zur Erfüllung der Doku-
mentations-, Kennzeichnungs- oder Offenlegungspflichten gemäß der genannten Verordnung erforderlich 
sind, oder solche Informationen bereitzustellen, sofern diese fehlerhaft oder unvollständig sind.

Der Auftraggeber stellt den Herausgeber sowie seine Vertreter und verbundenen Unternehmen ausdrücklich 
von jeglicher Haftung, Ansprüchen oder Konsequenzen behördlicher Maßnahmen frei, die sich aus unrichti-
gen, unvollständigen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der politischen Anzeige oder aus 
Verstößen gegen gesetzliche Transparenz- und Kennzeichnungspflichten ergeben, soweit den Herausgeber 
kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten trifft.

Name und Kontaktdaten des Sponsors/Auftraggebers (Stempel)

Ort, Datum, Unterschrift des Auftraggebers



Muster zum Ausfüllen der Transparenzbekanntmachung
gemäß der TTPW-VO EU 2024/900 nach der
Durchführungsverordnung EU 2025/1410

Mit der EU-Verordnung 2024/900 über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung hat die 
Europäische Union neue, verbindliche Regelungen eingeführt, die seit dem 10. Oktober 2025 in allen Mit-
gliedstaaten gelten.

Als Medienunternehmen sind wir verpichtet, diese Vorgaben umzusetzen und stehen dabei vor ähnlichen 
Herausforderungen wie unsere Kunden. Anforderungen zu unterstützen.

Da die praktische Umsetzung der neuen Regelungen komplex ist und verschiedene Interpretationsspielräu-
me bestehen, arbeiten wir nach bestem Wissen und Gewissen daran, unsere Anzeigenkunden bestmöglich 
bei der Erfüllung der neuen Anforderungen zu unterstützen.                                                                          

1.	 Der Sponsor: [entweder a) Firmen-NAME und, falls abweichend, der juristische NAME, E-Mail-Adresse, 
Postanschrift und, falls abweichend, der Ort der Niederlassung und gegebenenfalls die entsprechende 
Registrierungsnummer der juristischen Person oder der Organisation für die politischen Kampagne ohne 
Rechtspersönlichkeit oder b) VORNAME und NACHNAME, E-Mail-Adresse und, falls veröffentlicht, Postan-
schrift der natürlichen Person]1

2.	 Einrichtung, die den Sponsor letztlich kontrolliert: [entweder a) Firmen-NAME und, falls abweichend, der 
juristische NAME, E-Mail-Adresse, Postanschrift und, falls abweichend, der Ort der Niederlassung der 
juristischen Person oder b) VORNAME und NACHNAME, E-Mail-Adresse und, falls veröffentlicht, Postan-
schrift der natürlichen Person]2

3.	 Einrichtung, die die politische Anzeige finanziert: [entweder a) Firmen-NAME und, falls abweichend, der 
juristische NAME, E-Mail-Adresse, Postanschrift und, falls abweichend, der Ort der Niederlassung der 
juristischen Person oder b) VORNAME und NACHNAME, E-Mail-Adresse und, falls veröffentlicht, Postan-
schrift der natürlichen Person]3

4.	 Zeitraum, in dem die politische Anzeige veröffentlicht, zugestellt oder verbreitet werden soll: [vom 
[erster Tag] bis zum [letzter Tag]]4

5.	 Aggregierte Beträge und aggregierter Wert anderer Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienst-
leistungen für die politische Anzeige erhalten haben: [Gesamtbetrag und Währung]5

6.	 Aggregierte Beträge und aggregierter Wert anderer Leistungen, die die Anbieter politischer Werbedienst-
leistungen für die politische Werbekampagne erhalten haben: [Gesamtbetrag und Währung]6

7.	 Informationen über die Herkunft der Beträge und sonstigen Leistungen, die die Anbieter politischer 
Werbedienstleistungen erhalten haben: [öffentlich und/oder privat, EU und/oder Nicht-EU]7

8.	 Methode zur Berechnung der aggregierten Beträge und des aggregierten Werts anderer Leistungen, die 
die Anbieter politischer Werbedienstleistungen für die politische Anzeige und gegebenenfalls die 
politische Werbekampagne erhalten haben: [wie die Beträge und Sachleistungen, die die einzelnen 
Dienstleister erhalten haben, ermittelt und aggregiert wurden]8

9.	 Die politische Anzeige steht im Zusammenhang mit: [Bezeichnung, Ebene und Datum der Wahl(en)] oder 
[Name der Initiative und Ebene des Gesetzgebungs- oder Regulierungsverfahrens]9

10.	 Link(s) zu der Website mit offiziellen Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an der Wahl 
oder dem Referendum im Zusammenhang mit der politischen Anzeige]10

11.	 [Links zum europäischen Archiv für politische Online-Anzeigen]11

12.	 Wie können potenziell nicht konforme politische Anzeigen gemeldet werden? [Informationen über den 
Mechanismus für die Meldung möglicherweise nicht konformer politischer Anzeigen gemäß Artikel 15 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/900]12

13.	 [Eine frühere Veröffentlichung der politischen Anzeige bzw. einer früheren Fassung wurde aufgrund eines 
Verstoßes gegen die Verordnung (EU) 2024/900 ausgesetzt oder eingestellt.]13



Erläuterungen

1.	 Die Informationen über den Ort der Niederlassung und die Postanschrift umfassen Straße, Hausnummer, 
Stadt, Postleitzahl und Land. Die entsprechende Registrierungsnummer bezieht sich auf Registrierungs-
nummern, die dem Sponsor in einem Wahl- oder Entscheidungsfindungskontext zugewiesen werden, z. 
B. im Falle einer politischen Partei, die für die Teilnahme an Wahlen registriert ist, oder einer Einrich-
tung, die als Interessenvertreter oder Anbieter von Interessenvertretungstätigkeiten registriert ist.

2.	 Informationen sind nur bereitzustellen, wenn eine andere Einrichtung entscheidenden Einfluss auf die 
Zusammensetzung, die Abstimmungen oder die Entscheidungen der Organe des Sponsors ausübt.

3.	 Sie sind nur bereitzustellen, wenn die natürliche oder juristische Person, die für die politische Anzeige 
eine Vergütung zahlt, nicht mit dem Sponsor oder der Einrichtung, die den Sponsor letztlich kontrolliert, 
identisch ist.

4.	 Das Anfangs- und das Enddatum werden in Kalendertagen angegeben.

5.	 Die Gesamtzahl umfasst alle Beträge, die von den Anbietern politischer Werbedienstleistungen, ein-
schließlich des Herausgebers, als Gegenleistung für die politischen Werbedienstleistungen, die sie für 
die betreffende politische Anzeige erbracht haben, in Rechnung gestellt oder veranschlagt werden. 
Gegebenenfalls umfasst sie auch den monetären Wert aller Sachleistungen, die die Anbieter politischer 
Werbedienstleistungen, einschließlich des Herausgebers, als Gegenleistung für die politischen Werbe-
dienstleistungen, die sie für die betreffende politische Anzeige erbracht haben, erhalten haben und/
oder erhalten werden.

6.	 (Gegebenenfalls bereitzustellende Angaben) Die Gesamtzahl umfasst alle Beträge, die von den Anbietern 
politischer Werbedienstleistungen, einschließlich des Herausgebers, für ein Paket miteinander zusam-
menhängender politischer Werbedienstleistungen, die die betreffende politische Anzeige einschließen, 
in Rechnung gestellt oder veranschlagt werden. Gegebenenfalls umfasst sie auch den monetären Wert 
aller Sachleistungen, die die Anbieter politischer Werbedienstleistungen, einschließlich des Heraus-
gebers, für die politische Werbekampagne, die die betreffende politische Anzeige einschließt, erhalten 
haben und/oder erhalten werden.

7.	 (Gegebenenfalls bereitzustellende Angaben)

8.	 Informationen, aus denen hervorgeht, ob der Gesamtbetrag unter Nummer 5 und gegebenenfalls 
Nummer 6 den in Rechnung gestellten oder veranschlagten Beträgen entspricht und ob er die Mehrwert-
steuer enthält. Bei Sachleistungen ist (sind) die verwendete(n) Bewertungsmethode(n) anzugeben. In 
diesem Fall können Weblinks zu bestehenden Normen bereitgestellt werden.

9.	 Informationen, die nur bei eindeutigem und wesentlichem Zusammenhang mit einer Wahl oder einer 
Gesetzgebungs- oder Regulierungsinitiative zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Bezeichnung der 
Wahlen kann unter Bezugnahme auf die Kategorie der zu wählenden Behörden (z. B. „Parlamentswah-
len“) oder auf eine bestimmte Art von Wahlen (z. B. „Verfassungsreferendum“) angegeben werden. Der 
Name der Gesetzgebungs- oder Regulierungsinitiative darf verkürzt werden. Neben dem betreffenden 
Mitgliedstaat bzw. den betreffenden Mitgliedstaaten und/oder Gebieten ist anzugeben, ob es sich um die 
EU-, nationale, regionale oder lokale Ebene handelt.

10.	 Wird die Transparenzbekanntmachung online bereitgestellt, muss der Weblink als „Offizielle Informatio-
nen über die Modalitäten der Teilnahme an den Wahlen im Zusammenhang mit der politischen Anzeige“ 
bezeichnet werden.

11.	 Informationen, die bei Transparenzbekanntmachungen für politische Online-Anzeigen anzugeben sind, 
die ab dem Datum der Einrichtung des europäischen Archivs für politische Online-Anzeigen veröffent-
licht, zugestellt oder verbreitet werden. Wird die Transparenzbekanntmachung online bereitgestellt, 
muss der Weblink als „Link zum europäischen Archiv für politische Online-Anzeigen“ bezeichnet werden.

12.	 Die Informationen über den Mechanismus für die Meldung möglicherweise nicht konformer politischer 
Anzeigen können auch als Weblink bereitgestellt werden. Wird die Transparenzbekanntmachung online 
zur Verfügung gestellt, muss der Weblink mit „Möglicherweise nicht konforme politische Anzeigen 
melden“ bezeichnet werden.

13.	 (Gegebenenfalls bereitzustellende Angaben)


	1-Sponsor: SPD Stadtverband Aschaffenburg, Goldbacher Straße 31, 63739 Aschaffenburg
	2-KontrollierendeEinrichtung: Vorsitzender Eric Leiderer
	3-Finanzier: SPD Stadtverband Aschaffenburg
	4-Zeitraum: KW 7, KW 8, KW 10
	5-LeistungenAnzeige: Produktionskosten: 0€
Anzeigenkosten: 1835,52€ + MwSt. (611,84€ + MwSt. x 3)
	6-LeistungenKampagne: /
	7-Herkunft: Spende (allgemein, nicht zweckgebunden)
	9-Zusammenhang: Kommunalwahl
	10-Modalitäten: https://www.aschaffenburg.de/Politik-Verwaltung/Wahlen/index.php?object=tx%7C4173.5.1&ModID=7&FID=4173.8240.1&NavID=4173.645&La=1

	11-EU-Archiv: 
	8-Berechnungsmethode: Angebot der Funkhaus Aschaffenburg GmbH & Co. Studiobetriebs KG 
	12-Meldung: Meldung über das Beschwerdeformular des Herausgebers
	13-Aussetzung: Nein
	14-Ort-Datum: Aschaffenburg, 28.01.2026
	Textfeld 2: 
	14-Ort-Datum 2: Anzeige SPD zur Kommunalwahl
	14-Ort-Datum 3: 
	14-Ort-Datum 4: KW 7, KW 8, KW 10
	14-Ort-Datum 5: SPD Stadtverband Aschaffenburg, Goldbacher Straße 31, 63739 Aschaffenburg
	14-Ort-Datum 6: Aschaffenburg, 28.01.2026 


